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  Resolution 2381 (2017) 
 

 

  verabschiedet auf der 8063. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 5. Oktober 2017 
 

 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Begrüßung der am 4. September 2017 angekündigten vorläufigen bilateralen 

landesweiten Waffenruhe zwischen der Regierung Kolumbiens und der Armee der natio-

nalen Befreiung (ELN), 

 davon Kenntnis nehmend, dass die Regierung Kolumbiens und die ELN („die Partei-

en“) in ihrem Gemeinsamen Kommuniqué vom 29. September 2017 die Vereinten Natio-

nen ersucht haben, als die internationale Komponente und Koordinatorin an einem Über-

wachungs- und Verifikationsmechanismus mitzuwirken, der aus Vertretern der Regierung 

Kolumbiens, der ELN, der Vereinten Nationen und der katholischen Kirche bestehen und 

die Einhaltung der vorläufigen bilateralen Waffenruhe verifizieren soll, 

 unter Hinweis auf die positive Rolle, die die mit Resolution 2261 (2016) eingerichte-

te Mission der Vereinten Nationen in Kolumbien dabei gespielt hat, die endgültige bilate-

rale Waffenruhe und die Einstellung der Feindseligkeiten zwischen der Regierung Kolum-

biens und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens – Volksarmee (FARC-EP) zu 

überwachen und zu verifizieren, und in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen im 

Kontext der Waffenruhe zwischen der Regierung Kolumbiens und der ELN einen Beitrag 

leisten könnten, 

 in Anbetracht des Schreibens des Generalsekretärs vom 2. Oktober 2017 an den Prä-

sidenten des Sicherheitsrats, 

 1. begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs vom 2. Oktober 2017 an den Prä-

sidenten des Sicherheitsrats; 

 2. beschließt, dass die in Resolution 2366 (2017) eingerichtete Verifikationsmis-

sion der Vereinten Nationen vorläufig bis zum 9. Januar 2018 an der Arbeit des Überwa-

chungs- und Verifikationsmechanismus mitwirken und sie koordinieren wird, wie in dem 

Gemeinsamen Kommuniqué vorgesehen, mit dem Ziel, 

 i) die Einhaltung der vorläufigen bilateralen landesweiten Waffenruhe mit der 

 ELN auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu verifizieren; 

 ii) durch verstärkte Koordinierung zwischen den Parteien und die Beilegung von 

 Differenzen Vorfälle zu verhindern zu suchen; 




